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13  Standardformulare unter  simap.europa.eu  im Internet  
14  Die vom Auftraggeber festgelegte Anzahl der für ein Kriterium vergebenen Punkte kennzeichnet  
    die Gewichtung des Kriteriums. 
 
15  Der Auftraggeber bewertet die Bewerber anhand der gewichteten Kriterien mit bis zu 5 Punkten.  
 

    Bei gleicher Qualität und Kompetenz verschiedener Bewerber in einem Kriterium muss die Bewertung  
    der Bewerber in diesem Kriterium gleich sein. 
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16  Bei den Ausführungen zur Beauftragung. 
17  Die Gewichtung des Kriteriums Honorar kann im Anwendungsbereich der HOAI 2009 gering sein, weil  
    der Verhandlungsspielraum eingeschränkt ist. Auch hier ist das Gleichbehandlungsgebot zu beachten. 
18  Die vom Auftraggeber festgelegte Anzahl der für ein Kriterium vergebenen Punkte kennzeichnet  
    die Gewichtung des Kriteriums. 
 
19  Beim Wettbewerbsergebnis  werden die Preisträger in der Rangfolge der vergebenen Preise gewertet:   
    der 1. Preis(träger) mit 5 Punkten, der 2. Preis(träger) mit 4 Punkten usw. Bei gleichrangigen Preisen ist  
    auch die Bewertung gleich. 
 

    Bei den anderen Kriterien  bewertet der Auftraggeber die Bewerber, indem er die angebotene Qualität  
    und Kompetenz einschätzt. Bei gleicher Qualität/Kompetenz verschiedener Bewerber in einem  
    Kriterium muss die Bewertung der Bewerber in diesem Kriterium gleich sein. 


